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Frage Nummer 16 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordnete 
Christiane 
Feichtmeier 
(SPD) 

Ich frage die Staatsregierung, wie bewertet sie die aktuelle und 
zukünftige Verkehrsbelastung der bestehenden Salzachque-
rung im Bereich Laufen/Oberndorf, sieht sie mittel- bis langfris-
tig einen Bedarf für eine zusätzliche Querungsmöglichkeit über 
die Salzach im Bereich der Stadt Laufen und welche wesentli-
chen Hürden (etwa rechtlich, naturschutzfachlich, wasserrecht-
lich und raumordnerisch) wären nach aktuellem Kenntnisstand 
zu erwarten? 

Antwort des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr 

Die Salzachbrücke Laufen/Oberndorf ist aufgrund ihrer historischen Substanz und 
Bauweise für Fahrzeuge bis zu einem Gesamtgewicht von 16 Tonnen zugelassen. 
Die Brücke hatte bei der letzten Verkehrszählung im Jahr 2020 eine Verkehrsbelas-
tung von rd. 9 300 Kfz/24h (davon Schwerverkehr rd. 300 Kfz/24h). Die Brücke wird 
auch künftig eine hochbelastete Lebensader für den lokalen Pendlerverkehr blei-
ben. Konkrete Verkehrsprognosen liegen nicht vor. 

Ein mittel- bis langfristiger Bedarf für eine zusätzliche Querungsmöglichkeit über die 
Salzach südlich von Laufen wird gesehen. Für eine grenzüberschreitende Verbin-
dung ist daher das Projekt „B 20, Grenzbrücke südlich Laufen“ im Bundesverkehrs-
wegeplan 2030 im Weiteren Bedarf mit Planungsrecht (WB*) enthalten. Wesentli-
che Hindernisse im Konkreten sind noch nicht absehbar. 

 


